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Übungen 
Obligationenrecht 
Allgemeiner Teil

Rechtsanwalt Prof. Dr. Arnold F. Rusch LL.M.

Universität Fribourg, Sitzung Nr. 5

17. April/1. Mai 2019

Art. 108 OR
• Ziff. 1 «unnütz»: bei eindeutiger 

Leistungsverweigerung, 
Einverständnis mit Rechtsbehelf, 
unaufholbarer Rückstand

• Ziff. 2: «nutzlos» wegen Verzug
• Ziff. 3: qualifizierter Verfalltag, 

relatives Fixgeschäft: Verspätete 
Leistung nur noch mit Einverständnis 
des Gläubigers möglich.

Art. 108 Ziff. 3 OR, vgl. BK-Weber, OR 
108 N 40: «Ein bestimmter Verfalltag 
i.S.v. OR 102 II bzw. ein Geschäft, bei 
dem die Erfüllungszeit wichtig ist, macht 
einen Vertrag nicht ohne weiteres zum 
Fixgeschäft; es muss sich aus dem 
Parteiwillen oder den Umständen 
ergeben, dass der Gläubiger von 
vornherein eine verspätete Leistung 
nicht haben will (…).»

Fälligkeit/Mahnung (OR 102) Schuldnerverzug

Erfüllung + Verspätungsschaden, Zufalls-
haftung (OR 103), Zinsen (OR 104)

OR 107 (zweiseitige Verträge):
Nachfristansetzung, dann Wahlrecht

Erfüllung + Verspätungsschaden
Verzicht auf Erfüllung

Ersatz des Nichterfüllungsschadens Rücktritt
(pos. Interesse) (neg. Interesse)

Austausch- oder Differenztheorie

Art. 128 OR
Mit Ablauf von fünf Jahren verjähren die 
Forderungen:
1.    für Miet-, Pacht- und Kapitalzinse sowie für 
andere periodische Leistungen;
2.    aus Lieferung von Lebensmitteln, für 
Beköstigung und für Wirtsschulden;
3. aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von 
Waren, ärztlicher Besorgung, Berufsarbeiten 
von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren 
und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis 
von Arbeitnehmern.

Art. 128 CO Se prescrivent par cinq ans:
1.    les loyers et fermages, les intérêts de 
capitaux et toutes autres redevances 
périodiques;
2.    les actions pour fournitures de vivres, 
pension alimentaire et dépenses d’auberge;
3.    les actions des artisans, pour leur travail; 
des marchands en détail, pour leurs fournitures; 
des médecins et autres gens de l’art, pour leurs 
soins; des avocats, procureurs, agents de droit 
et notaires, pour leurs services professionnels; 
ainsi que celles des travailleurs, pour leurs 
services.
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Übernahme erfolgt?

Vermutung: Ausnahme:
Globalübernahme Vollübernahme

Ungewöhnlichkeitsregel

Auslegung und Unklarheitenregel

rev. UWG 8 (ab 1. Juli 2012)

Art. 8 rev. UWG (seit 1.7.2012): 
„Unlauter handelt insbesondere, wer 
allgemeine Geschäftsbedingungen 
verwendet, die in Treu und Glauben 
verletzender Weise zum Nachteil der 
Konsumentinnen und Konsumenten ein 
erhebliches und ungerechtfertigtes 
Missverhältnis zwischen den 
vertraglichen Rechten und den 
vertraglichen Pflichten vorsehen.“

Art. 97 Verfolgungsverjährung, Fristen

1 Die Strafverfolgung verjährt in:
a. 30 Jahren, wenn die Tat mit 

lebenslänglicher Freiheitsstrafe 
bedroht ist;

b. 15 Jahren, wenn die Tat mit einer 
Freiheitsstrafe von mehr als drei 
Jahren bedroht ist;

c. sieben Jahren, wenn die Tat mit 
einer anderen Strafe bedroht ist.

Art. 140 StGB Raub
(…)
4. Die Strafe ist Freiheitsstrafe nicht 

unter fünf Jahren, wenn der Täter 
das Opfer in Lebensgefahr bringt, 
ihm eine schwere Körperverletzung 
zufügt oder es grausam behandelt.

Art. 122 StGB Schwere Körperverletzung

Wer vorsätzlich einen Menschen lebensgefährlich verletzt,

wer vorsätzlich den Körper, ein wichtiges Organ oder Glied 
eines Menschen verstümmelt oder ein wichtiges Organ 
oder Glied unbrauchbar macht, einen Menschen bleibend 
arbeitsunfähig, gebrechlich oder geisteskrank macht, das 
Gesicht eines Menschen arg und bleibend entstellt,

wer vorsätzlich eine andere schwere Schädigung des 
Körpers oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit 
eines Menschen verursacht,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe 
nicht unter 180 Tagessätzen bestraft.


